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anlagen bet girma gärbereien normals goß ©chettp
Söhne 31.--®. fdlßeßen bte gabrifgebäultdEßeiten roie bte

Silge auS bem Soben. SBäßrenb an ber Saben |junnen=
ßraße bte guetß in Singriff genommenen enorm großen
gabrifgebäube bis gur ©inbecîung gebtefjen ßnb, bat an
ber fjochbergetßraße mieber ber Aufbau mehrerer Sauten
begonnen, gfir meliere SReubauten merben fchon @rb»

auSgrabungen oorgenommen. ©leichgeitig erfolgen Kanalt»
fationSarbeiten.

©le neuen gabrifanlagen ber girma ©ebr. ©djtnib
am ©leßltroeg geben ihrer balbigen Soltenbung entgegen ;

fie folien bis gum grüfpahr bem Setrieb ubergeben merben.
Auf bem großen Sauterrain bei ber äRauetßraße

läßt bie ©efetlfchaft für c^emifc^e 3nbußrte neben einigen
fleinern, noch unfertigen ©efehäftSbauien ein ißorlterbauS
etfteüen. Stud) ift man auf bem gleichen Souterrain mit
ber .ÇerfteHung eines ©runbroaffetbrurmenS befchäßigt.

Saultd&e Seränbentngen merben audi) auf bem gabrit»
areal an ber Rlqbecffirafje < Kleinhüningerßtaße oorge>
nommen. ßw^ett merben außerbem gabrifgebäuliebfeiten
bei ber ©h^Wen gabrif oorm. ©anbog an ber gabrif=
ßraße eingebest.

gim Stobbau erfteüt ift an ber ©ärtnerßraße ein groei»

ßöcftgeS aßobnbauö, fomte ein ©efshäftSgebäube ber girma
iPfteiberer an ber Klelnhünlngerßraße.

Sin ber ©anbgrubenftrafje rourbe fürgltch ein Auf
riä&tbäumcben entfernt, baS ein nun im IRoßbau fertig
erßetlteS großes gabrifationSgebäube ber girma g. iR.

©etgp gierte. SRit bem Aufbau eines roeitern gabxif
gebäubeS ift bereits begonnen roorben. Auch baS große
SRagaglngebäube ber gnbuftrie « ©efeltfchaft für ©dfjappe
an ber @cfe SRtehenteich SRattenßraße fommt bemnädbft
unter ©ach.

Su ermähnen märe fetner: ©er Umbau ber Stegen»
fdjaft Klingental 1 uiîb ber Umbau ber Stegenfdjaft Seil»
ßraße 64 gu einer ©ruderet beS SetbanbeS ©dhroetge»
gerifcher Konfumoeretne..

33eî>i«ôun$en
fit* Me SluSfitytuttg yon einbecfun^O-
arbeiten mit m>$ot^ement.
1. ©aS Angebot ift nur für fofortige B"fage nach

©mpfang göltig, roenn nic^t in bemfelben eine anbere

grip feftgelegt ift.
2. ©aS Angebot oerßelß pdf) bei einfachen unb boppel»

lagigen ißappbächetn för ein SteigungS » SerbältniS oon
mhtbeßenS 1:6, bei ^olggementbäcbern oon 1:20. ©iefe

Joli'j 13 pais © I", Eisenkonstruktions - Werkstätie

Winterthuf, Wülflingerstrass«. — T«l»phon.

Spezialfabrik eiserner Formiii
für die

Zssnentwaren-lndustrie.
Silbern« Medaille 1908 Mailand.

Patentierter Zementrohrformen - Verschluss»

Speziaiartikei : Formen für alle Betriebe.

Eisenkonstrukiionen jeder Irl.
Dtirch bedetitende

Vergrösserungen 2889

höchste L/eisttangsfäfrLigltceit.

.Bahlen brücten baS SerhältniS ber £>öf)e gur gang««
©cunblinle auS, gtetdbfchenHigeS ©retec! angenommen'

3. ©inbecfungen mittels ©achpappe unb ^oljsement
fdEpießen bie Sebacfjung luftbicht ab, ber Auftraggebe*
muß baher ©orge tragen, baß fachgemäße Süftung ange»

bradât mirb. gär Schmiden, Stopfen ber ©adhftijalung unb

baburch entpehenbe Schöben haftet bie Steferprma nicht'
4. ©te SRateriatten unb ©eräte merben bei ißlah'

arbeiten frei SetroenbungSPelie, für auSmärtige Arbeite«
frei Sahnhof SmpfangSftation geliefert. ©te ©ntlabe» unb

etmaigen Abfuhtfoßen, fomte bte SBteberanfnhr ber übrig
gebliebenen SRateriatlen unb ©eräte trägt ber Auftrag»
gebet, erPere aber nur bann, menu fie in Abrotfenhett
Der ©achbecîet (ÜRontagearbeiter, SBerfarbeiter) eintreffen-
©aS geringe erforberttche Srennmaterial gum ©rroärme«
Der SERaffe, fomte ©anb gum Scftceuen ber fertig g«'

Pellten ©achftädhe ßnb bei auSmärtigen Arbeiten oom

Auftraggeber redhtgeitig foftenloS gur Serfügung gu Pellen,
©er Auftraggeber nimmt bie eingegangenen 3Rateriatle«
unb ©eräte bis gur Übergabe an bie ©achbecter tu ©chu^
ebenfo übrig gebliebenes SDtaterial unb ©eräte nach

Abreifen berfelben. Set auSmärtigen Arbeiten trägt ber

Auftraggeber bafür ©orge, baß bie gutücfgebliebenen
üRaterialien unb ©eräte fofort an bie Steferprma' gutücf'
gefanbt merben. SBenn ber Auftraggeber nidjt gletchgettig
ber Sauherr iß, hat er bte oorßehenben mte nadhßehenbe«
Serpßichtungen bem Sauherrn aufguexlegen, fomett biefet
für bie Ausführung berfelben aufgufommen hat.

5. ©er Auftraggeber hat ber ötefetpcma hei auS=

märtigen Arbeiten Seitern unb ©etüße, bte gur Arbeits^
auSffihrung notmenbig ftnb, foßenfrct gut Serfügung i«
petien. ®en anbern an ber SauauSfühtung beteiligten
Unternehmern iß aufguerlegen, baß ße bie Senußung
bet an bent Säumet! oorhanbenen Seitern unb ©erüft«
foftenfret geftatten, ebenfo bie SRitbenußung oon oorham
benen Aufgügen, jebodh gegen angemeffene ©nlfchäbigung/
unb fomett bte Arbeiten beS Seßh«x:3 burch btefe^Se»
nu^ung ntdht beßlnbert merben.

6 SDte nach ben UnfatloerhütungSoorfchriften erfor»
berlichen IRüßungen hat ber Auftraggeber tn gebrauch?*
fähigem 3"ßanbe gu ßetlen. gaßS fte nicht oorhanben
ftnb, ftnb fie auf ßoften beS Auftraggeber? angubxingen.

7. ®te ®achfchalung ift ber Steferprma In fachgemäße*
Ausführung unb befenretn gu übergeben.

8. SRüffen bie SDachbecîetarbeiten infolge rflcfßänbige*
Arbeiten anberer Sauhanbmetïer unterbrochen metbett,
fo finb bie baburch ermachfenen SBartegelber ober gah**
gelber nebft gettoexfäumntS ber f)acfjbec!er (SDBerfarbeiter)

gn erßatten. Sei ArbeitSunterbredhung infolge ungünßige*
Sßilterung !ann iReifefoßenentfdhäbigung nicht beanfpruclß
merben. SRüffen bie ®achbccferarbeiten auS einem anber«
©runbe, ben bte Sieferprma nid^t gu oertreten hat, unter*
brochen merben, fo fann ße @ntfdE)äbigungen für 2Barte*
geit ober gahrgelber ncbfi gettoetfäumnts ber ©adhbedte*
oerlangen.

9. ©inb für bie gertigftellung ber Arbeiten beßimmte
griften übernommen, fo iß bie geit, tn ber raegen un>

geeigneter SBitterung, rote 5Regen, groß, ©chnee, Arbeiter*
ßretf auf ber Saußelte ober im SBerl ber Steferßrwa
ntdht gearbeitet merben îann, ben grißen hlngugurethne«-
SMefe Bett iß ben ©achbcdern (SBerîarbeitern) tn jebem
gälte gu befcheinigen.

10. Sei anhaltenber ungünßiger SCBitteruna, befottber?
im SBtnter, ift bte Siefetßrma nidht oerpflidhtet, ba?

Kleben ooti ©achpappen ober ©tretdhen oorguneh«*^'
11. ©runbfaß iß, baß Sebadhungen tn ©achpapP'

unb Çolggement mäßrenb ber Ausführung unb bei IßapP'
bebadhungen eine geraume ßeit nach ber Au?führ««0'
burch anbete Seule, tnSbefonbere Çanbroetfer, nicht b«'

treten merben foltert. 2lf!e ffiitifoffuttgen, Sefletbung«"'
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anlagen der Firma Färbereien vormals Jos, Schetty
Söhne AG. schießen die Fabrikgebäulichkeiten wie die

Pilze aus dem Boden. Während an der Baden Hunnen-
straße die zuerst in Angriff genommenen enorm großen
Fabrikgebäude bis zur Eindeckung gediehen sind, hat an
der Hochbergerstraße wieder der Aufbau mehrerer Bauten
begonnen. Für weitere Neubauten werden schon Erd-
ausgrabungen vorgenommen. Gleichzeitig erfolgen Kanali-
sationsarbeiten.

Die neuen Fabrikanlagen der Firma Gebr. Schmid
am Gießliweg gehen ihrer baldigen Vollendung entgegen?
sie sollen bis zum Frühjahr dem Betrieb übergeben werden.

Auf dem großen Bauterratn bei der Mauerstraße
läßt die Gesellschaft für chemische Industrie neben einigen
kleinern, noch unfertigen Geschäftsbauten ein Portierhaus
erstellen. Auch ist man auf dem gleichen Bauterratn mit
der.Herstellung eines Grundwasferbrunnens beschäftigt.

Bauliche Veränderungen werden auch auf dem Fabrik-
areal an der Klybeckstraße > Kieinhüningerstraße vorge-
nommen. Zurzeit werden außerdem Fabrikgebäulichkeiten
bei der Chemischen Fabrik vorm. Sandoz an der Fabrik-
straße eingedeckt.

Im Rohbau erstellt ist an der Gärtnerstraße ein zwei-
stückiges Wohnhaus, sowie ein Geschäftsgebäude der Firma
Pfleiderer an der Kleinhüningerstraße.

An der Sandgrubenstraße wurde kürzlich ein Auf-
richtbäumchen entfernt, das ein nun im Rohbau fertig
erstelltes großes Fabrikationsgebäude der Firma I. R.
Geigy zierte. Mit dem Aufbau eines weitern Fabrik-
gebäudes ist bereits begonnen worden. Auch das große
Magaztngebäude der Industrie-Gesellschaft für Schoppe
an der Ecke Riehenteich Mattenstraße kommt demnächst
unter Dach.

Zu erwähnen wäre ferner: Der Umbau der Liegen-
schaft Klingental 1 und der Umbau der Liegenschaft Tell-
straße 64 zu einer Druckerei des Verbandes Schmelze-
zerischer Konsumvereine..

Bedingungen
für die Ausführung von Eindeckungs-
arbeiten mit Dachpappe u. Holzzement.
1. Das Angebot ist nur für sofortige Zusage nach

Empfang gültig, wenn nicht in demselben eine andere
Frist festgelegt ist.

2. Das Angebot versteht sich bei einfachen und doppel-
lagigen Pappdächern für ein Netgungs - Verhältnis von
mindestens 1:6, bei Holzzementdächern von 1:20. Diese

liîààlàz-liliàlà
V/MtiingKi'sti'LLs«. — T«I«pbon.

Zpenädrik eiserner kor««
Mr âls

Sïld»«°n» isoo

m 8poàIsrMs! : ssormvn fiir à ôvirisdo. m

kseànstriMonsll Mer tri.
ZDîerOta tzsâsruìsraâs

Verxrôsssrunxsn 28«?

Zahlen drücken das Verhältnis der Höhe zur ganzen
Grundlinie aus, gleichschenkliges Dreieck angenommen.

3. Eindeckungen mittels Dachpappe und Holzzement
schließen die Bedachung luftdicht ab, der Auftraggeber
muß daher Sorge tragen, daß sachgemäße Lüftung ange-

bracht wird. Für Schwitzen, Tropfen der Dachschalung und

dadurch entstehende Schäden haftet die Lieferfirma nicht-

4. Die Materialien und Geräte werden bei Platz'
arbeiten frei Verwendungsstelle, für auswärtige Arbeiten
frei Bahnhof Empfangsstation geliefert. Die Entlade- und

etwaigen Abfuhrkosten, sowie die Wiederanfuhr der übrig
gebliebenen Materialien und Geräte trägt der Auftrag-
geber, erstere aber nur dann, wenn sie in Abwesenheit
der Dachdecker (Montagearbeiter, Werkarbeiter) eintreffen.
Das geringe erforderliche Brennmaterial zum Erwärmen
der Masse, sowie Sand zum Bestreuen der fertig ge-

stellten Bachfläche sind bei auswärtigen Arbeiten vom
Auftraggeber rechtzeitig kostenlos zur Verfügung zu stellen.
Der Auftraggeber nimmt die eingegangenen Materialien
und Geräte bis zur Übergabe an die Dachdecker in Schutz,
ebenso übrig gebliebenes Material und Geräte nach

Abreisen derselben. Bei auswärtigen Arbeiten trägt der

Auftraggeber dafür Sorge, daß die zurückgebliebenen
Materialien und Geräte sofort an die Lieferfirma'zurück-
gesandt werden. Wenn der Auftraggeber nicht gleichzeitig
der Bauherr ist, hat er die vorstehenden wie nachstehenden
Verpflichtungen dem Bauherrn aufzuerlegen, soweit dieser

für die Ausführung derselben aufzukommen hat.
5. Der Auftraggeber hat der Lieferfirma bei aus-

wärtigen Arbeiten Leitern und Gerüste, die zur Arbeits-
ausführung notwendig sind, kostenfrei zur Verfügung zu

stellen. Den andern an der Bauausführung beteiligten
Unternehmern ist aufzuerlegen, daß fie die Benutzung
der an dem Bauwerk vorhandenen Lettern und Gerüste
kostenfrei gestalten, ebenso die Mitbenutzung von vorhan-
denen Aufzügen, jedoch gegen angemessene Entschädigung,
und soweit die Arbeiten des Besitzers durch diese Be-
Nutzung nicht behindert werden.

6 Die nach den Unfalloerhütungsvorschriften erfor-
derlichen Rüstungen Hai der Auftraggeber in gebrauchs-
fähigem Zustande zu stellen. Falls sie nicht vorhanden
sind, sind sie auf Kosten des Auftraggebers anzubringen.

7. Die Dachschalung ist der Lieferfirma in sachgemäßer
Ausführung und besenrein zu übergeben.

8. Müssen die Dachdeckerarbeiten infolge rückständiger
Arbeiten anderer Bauhandwerker unterbrochen werden,
so sind die dadurch erwachsenen Wartegelder oder Fahr-
gelder nebst Zeitversäumnis der Dachdecker (Werkarbeiter)
zu erstatten. Bei Arbeitsunterbrechung infolge ungünstiger
Witterung kann Reisekostenentschädigung nicht beansprucht
werden. Müssen die Dachdeckerarbeiten aus einem andern
Grunde, den die Lieferfirma nicht zu vertreten hat, unter-
brochen werden, so kann sie Entschädigungen für Warte-
zeit oder Fahrgelder nebst Zeitversäumnis der Dachdecker
verlangen.

9. Sind für die Fertigstellung der Arbeiten bestimmte
Fristen übernommen, so ist die Zeit, in der wegen un-
geeigneter Witterung, wie Regen, Frost, Schnee, Arbeiter-
streik auf der Baustelle oder im Werk der Lieferfirma
nicht gearbeitet werden kann, den Fristen hinzuzurechnen-
Diese Zeit ist den Dachdeckern (Werkarbeitern) in jedem
Falle zu bescheinigen.

10. Bei anhaltender ungünstiger Witterung, besonders
im Winter, ist die Lieferfirma nicht verpflichtet, das

Kleben von Dachpappen oder Streichen vorzunehmen-
11. Grundsatz ist, daß Bedachungen in Dachpapp'

und Holzzement während der Ausführung und bei Papp'
bedachungen eine geraume Zeit nach der Ausführung-
durch andere Leute, insbesondere Handwerker, nicht be-

treten werden sollen. Alle Einfassungen. Bekleidungen,
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Durchbrechungen unb Aufbauten follen babei bei 3"?«'
griffnahme beï Sadhbecfung fertig fein. 2öenn öiefel nicht
o*r fjatt ift unb tro^bem bie Bebauung betreten wirb,
wie bal j. B. feljr otet bei boppeflagigen fßoppbächern
unb #oIi$ementbädjem nach Segung ber erften Sage
Dachpappe notwenbig wirb, fo mfiffen etwaige Befd)äbi>
flungtn feiten! bei Auftraggeber! getragen unb ber
Siefetfirma erfe^t werben.

12. Sie gefifteltung ter Ausmaße hat gemetnfam ju
etfolgen. ginbet ftch ber Auftraggeber ober beffen Ber»
treter auf Anfügen t)ie^u nic^t bereit, fo foH bal con
ber Sieferftrma ermittelte SDlafj all richtig gelten. @e»

•neffen werben bie abgemieteten glächen. Sinb bie Um
lantungen an ben Staufen aul ©anpappe gefertigt, fo
Werben fie mitgemeffen. Öffnungen unter 1 m* grof;
Werben nicht in Abzug gebracht ; Anfchlüffe an btefe unb
^ranbmauern, fowte SBafferleiften finir, foweit fte aul
Dadjpoppe Ijergeftettt finb, gefonbert ju bejahten. Bei
Nachträglich angebrachten Surchbredhungeu burdf) erfte
ober erfte unb zweite Sage börfen bie Öffnungen nicht
in Abzug gebraut werben. Bei Seerungen wirb bie

wirilicf) geteerte gläd^e, alfo auch bie Anfdfjlüffe unb
Umïantungen beregnet.

13. Sie Steferfirma hat bem Auftraggeber bie fertig»
fteKung ber Arbeit anzuzeigen unb ber Auftraggeber ift
oerpflid^tet, bie Abnahme ber fertiggeftellten Arbeiten
8 Sage fpäter ju bewirten, ©efdfjiefyt bie Abnahme irotj
Aufforberung nicht, fo gilt bie Sachbedfung für abge»

nommen. SBenn bie Anzeige ber gertigftellung unb bie

Abnahme aul irgenb welchem ©runbe cerfäumt wirb,
fo gilt bte SadEibeäung 4 SBodhen nach Bedijnunglftellung
oll abgenommen, faltl in biefer »fett feine Bemängelung
eintritt, £anbelt el ftch um mehrere ©ebäube, ift jebel
«injelne ©ebäube nach gertigfMung ber Sadhbecfung
abzunehmen unb abzurechnen, £at bte Steferfirma mit
bemfelben Bettrage noch anbere Arbeiten wie Afphaitie»
tmtgl», gfolierunglarbeiten übernommen, bereu Aulfüfp
rung jettltdh auletnanber liegt, fo ift jebe Arbeit für
fleh abzunehmen,

14. SBahrenb ber Arbeitlaulführung ftnb auf 23er»

langen Abfdfjlaglzahlungen bil zu 80 % ber gelieferten
Arbeiten, jebocE) nicht unter 300 granfen zu letften. Ser
Sleftbetrag ift 4 SGBodfjen nach gertigftellung ber Beba»

dhunglarbeiten In bar ohne Abzug zahl&ar.
15. ©rfüUunglort ift Sit* ber Siefetfirma.
16. gut bie gelieferten fBaterialien unb Arbeiten wirb

bte gefetjltche Haftpflicht übernommen, wenn fdhriftlidh
nidhtl anberel neretnbart ift. Sie Garantie umfafjt mäh»

'

tenb ihrer Sauer bte ïoftenlofe Beteiligung con Langeln
an ber con ber Steferfirma he^geftellten Sacharbeit, bie

nachwetlltch auf bie Berwenbung mangelhafter SJiateri»
alten ober auf unfachgemäfje Arbeitlaulführung zurücf»
zuführen finb. Ser Auftraggeber hat bie Biängel ber
Steferfirma fdhriftltdE) anzuzeigen unb für bie Befestigung
eine angemeffene grift zu ftcllen. Sie Unterhaltung ber
Sädher, bei fßappbädhern burch Anfiridhe, bei |>olzzement»
bächern burch ©rfah bei ©chüttunglmateriall, fäüt nicht
unter bie ©arantie, fonbem geht zu Saften bei Auftrag»
geberl. Bringt ber Auftraggeber bal Schüttunglmaterial
felbft auf bal .fjolzzementbadfj, fo haftet er für bie fach»
gemäfje Aufbringung belfelben unb etwaige BefdEjäbigung
ber Hotzsementbedung. SBünbllche Bereinbarungen finb
nur gültig, wenn fte -fdhriftlidh befiätigt werben.

.17. gür Schaben Infolge höh«rer'@ewalt wte geuer,
grofl, Sturm, Hagel, ©emitter, Krieg, fommt bte Stefer»
firma nidht auf.

18. Sie Haftpflicht erftreeft fidh nidht auf birefte ober
Inbirefte Schöben.

19. Ser Auftraggeber hat ben SCßetfaulführ unglfchein
(Üfiontagef^etn) ben Sachbecfern (2Berïarbeiter) bte Seiten
ber Atifunft unb Abmelbung ber Sadhbedter (ÏBerfarbeitet)
fowie bie SJiengen etwa übergebener übrig gebliebener
SDîaterialien unb ©eräte zu bescheinigen. SBenn ber Qu»
tritt zur BaufieKe nur an Stellen möglich ift, bie oon
Angeftsllten bei Auftraggeberl ober Bauherrn bewacht
werben, fo hat ber Auftraggeber bezm. Bauherr auf SCBunfdh
ber Sieferfirma bte tägliche Kontrolle über Ab» unb
3ugang ber Sadhbedter (ASerfarbeiter) zu übernehmen.

ÜMttellNNgSWCtC«.
Srfjroeizeriichc as«tfötmb»Att$fMtt«0 gütich 1918.

Um in biefer Aulfietlung tatsächlich ein ÄBohnen in ein»
fachen, gefunben Berljättniffen zu jetgen, werben aud)
©ärten mit einbezogen. Unb zwar werben ben Arbeiter»
Wohnungen tleine Buhgärten mtt einer Saube, ben SBittel»
ftanblwohnungen Haulgärten oorgelagert. Sie Anmel»
bungl» unb AulfteKerbeblngungen für ©artenfadjleute
finb foeben h^aulgegeben werben. Anmelbungltermln
15. gebruar. Sermtn zur ©tnfenbung oon fßlanffizzen,
bte ber gurp oorgelegt werben, 28. gebruar. Aulfunft
erteilt bie ©efchäftlfteöe bel Sdhweizerifdhen 2BerîbunbeS,
SHufeumfitafje 2, Qflridj.

K«»fi0ftt)eröetti»fe«iö Der Stabi görich. Programm
ber mechfelnben Aulfteflungen 1918. Bom 24, gebruar
bil 14. April: AulfMung con Arbeiten ber fünft»
gewerblichen Abteilung ber ©ewerbefcbule
Zürich. Allgemeine Klaffe (grethanbzetdhnen, ©eräte»
Zeichnen, Baturftublen, iDiobellteren, Schtiftenfchreiben);
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Durchbrechungen und Ausbauten sollen dabei bei Jnan-
griffnahme der Dachdeckung fertig sein. Wenn dieses nicht
der Fall ist und trotzdem die Bedachung betreten wird,
à das z. B. sehr viel bei doppellagigen Pappdächern
und Holzzementdächern nach Legung der ersten Lage
Dachpappe notwendig wird, so müssen etwaige Beschädi-

Aungen seitens des Auftraggebers getragen und der
Lieferfirma ersetzt werden.

12. Die Feststellung der Ausmaße hat gemeinsam zu
erfolgen. Findet sich der Auftraggeber oder dessen Ver-
treter auf Ansuchen htezu nicht bereit, so soll das von
der Lieferfirma ermittelte Maß als richtig gelten. Ge-
wessen werden die abgewickelten Flächen. Sind die Um
kantungen an den Traufen aus Dachpappe gefertigt, so

werden fie mitgemessen. Offnungen unter 1 m" groß
werden nicht in Abzug gebracht; Anschlüsse an diese und
Brandmauern, sowie Wasserleisten find, soweit sie aus
Dachpappe hergestellt sind, gesondert zu bezahlen. Bei
Nachträglich angebrachten Durchbrechungen durch erste
oder erste und zweite Lage dürfen die Öffnungen nicht
tu Abzug gebracht werden. Bet Leerungen wird die

wirklich geteerte Fläche, also auch die Anschlüsse und
Ilmkantungen berechnet.

13. Die Lieferfirma hat dem Auftraggeber die Fertig-
stellung der Arbeit anzuzeigen und der Auftraggeber ist

verpflichtet, die Abnahme der fertiggestellten Arbeiten
Tage später zu bewirken. Geschieht die Abnahme trotz

Aufforderung nicht, so gilt die Dachdeckung für abge-

nommen. Wenn die Anzeige der Fertigstellung und die

Abnahme aus irgend welchem Grunde versäumt wird,
so gilt die Dachdàng 4 Wochen nach Rechnungsstellung
als abgenommen, falls in dieser Zeit keine Bemängelung
eintritt. Handelt es sich um mehrere Gebäude, ist jedes
einzelne Gebäude nach Fertigstellung der Dachdeckung
abzunehmen und abzurechnen. Hat die Lieferfirma mit
demselben Vertrage noch andere Arbeiten wie Asphaltte-
rungs-, Jsolierungsarbeiten übernommen, deren Ausfüh-
rung zeitlich auseinander liegt, so ist jede Arbeit für
sich abzunehmen.

14. Während der Arbeitsausführung find auf Ver-
langen Abschlagszahlungen bis zu 80°/o der gelieferten
Arbeiten, jedoch nicht unter 300 Franken zu leisten. Der
Restbetrag ist 4 Wochen nach Fertigstellung der Beda-
chungsarbeiten in bar ohne Abzug zahlbar.

15. Erfüllungsort ist Sitz der Lieferfirma.
16. Für die gelieferten Materialien und Arbeiten wird

die gesetzliche Haftpflicht übernommen, wenn schriftlich
nichts anderes vereinbart ist. Die Garantie umfaßt wäkp

^

rend ihrer Dauer die kostenlose Beseitigung von Mängeln
an der von der Lieferfirma hergestellten Dacharbeit, die

nachweislich auf die Verwendung mangelhafter Materi-
alien oder auf unsachgemäße Arbeitsausführung zurück-
zuführen sind. Der Auftraggeber hat die Mängel der
Lieferfirma schriftlich anzuzeigen und für die Beseitigung
eine angemessene Frist zu stellen. Die Unterhaltung der
Dächer, bei Pappdächern durch Anstriche, bei Holzzement-
dächern durch Ersatz des Schüttungsmaterials, fällt nicht
unter die Garantie, sondern geht zu Lasten des Auftrag-
gebers. Bringt der Auftraggeber das Schüttungsmaterial
selbst auf das Holzzementdach, so haftet er für die fach-
gemäße Aufbringung desselben und etwaige Beschädigung
der Holzzementdeckung. Mündliche Vereinbarungen find
nur gültig, wenn sie schriftlich bestätigt werden.

.17. Für Schäden infolge höhererGewalt wie Feuer,
Frost, Sturm, Hagel, Gewitter, Krieg, kommt die Liefer-
firma nicht auf.

18. Die Haftpflicht erstreckt sich nicht auf direkte oder
indirekte Schäden.

19. Der Auftraggeber hat den Werkausführungsschein
(Montageschein) den Dachdeckern (Werkarbeiter) die Zeiten
der Ankunft und Abmeldung der Dachdecker (Werkarbeiter)
sowie die Mengen etwa übergebener übrig gebliebener
Materialien und Geräte zu bescheinigen. Wenn der Zu-
tritt zur Baustelle nur an Stellen möglich ist, die von
Angestellten des Auftraggebers oder Bauherrn bewacht
werden, so hat der Auftraggeber bezw. Bauherr auf Wunsch
der Lieferfirma die tägliche Kontrolle über Ab- und
Zugang der Dachdecker (Werkarbeiter) zu übernehmen.

Himtellungzmze«.
Schweizerische Wsrlbîmd-A«sstelln«g Zürich 1918.

Um in dieser Ausstellung tatsächlich ein Wohnen in ein-
fachen, gesunden Verhältnissen zu zeigen, werden auch
Gärten mit einbezogen. Und zwar werden den Arbeiter-
Wohnungen kleine Stutzgärten mit einer Laube, den Mittel-
standswohnungen Hausgärten vorgelagert. Die Anmel-
dungs- und Ausstellerbedingungen für Gartenfachleute
sind soeben herausgegeben worden. Anmeldungstermin
15. Februar. Termin zur Einsendung von Planskizzen,
die der Jury vorgelegt werden. 28. Februar. Auskunft
erteilt die Geschäftsstelle des Schweizerischen Werkbundes,
Museumstraße 2, Zürich.

K«»stg,werbem»se«m der Stadt Zürich. Programm
der wechselnden Ausstellungen 1918. Vom 24. Februar
bis 14. April: Ausstellung von Arbeiten der kunst-
gewerblichen Abteilung der Gewerbeschule
Zürich. Allgemeine Klasse (Freihandzeichnen. Geräte-
zeichnen, Naturstudien. Modellieren. Schriftenschreiben);

-----j" " à'-
U,- '

V.SsiMSàmilM
KââSK, tit. àig (8olM6î?).

R * 1^55 A IT'â Z îL-S I
!ur 5187

tlsuslisltungssptìkell
NâtifxiànslZuIisn

tVssserkrsIt 70 plerà
kMt. leleWWiàzse: we. MimM


	Bedingungen für die Ausführung von Eindeckungsarbeiten mit Dachpappe u. Holzzement

